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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Gemeinde Schönwalde
über die Beteilung der Öff entlichkeit zum Entwurf 

des B-Planes Nr. 2 „Solarpark Stolzenburg“

Die Gemeindevertretung Schönwalde hat in ihrer Sitzung am 16.05.2024 
den Entwurf des B-Planes Nr. 2 „Solarpark Stolzenburg“ beschlossen 
und zur öff entlichen Auslegung bestimmt. 
Derzeit wird der Planbereich landwirtschaftlich als Ackerfl äche genutzt. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Rechtsgrundlagen 
zur Errichtung einer Photovoltaikfreifl ächenanlage geschaff en werden.
Das Plangebiet befi ndet sich auf 2 Teilfl ächen nördlich und südlich der 
Autobahn A 20, ca. 1,5 km nordwestlich der Anschlussstelle Pasewalk 
Nord, südwestlich von Stolzenburg, südlich von Neu Stolzenburg, süd-
östlich von Blumenhagen und nördlich von Starkshof. Es hat eine Größe 
von ca. 25,6 ha und umfasst nördlich der Autobahn die Flurstücke 10/1 
(tlw.), 11/1 (tlw.), 12/1, 13/1, 15/4, 16/3, 16/5 (tlw.), 17/6, 17/7, 17/8, und 
südlich der Autobahn die Flurstücke 15/3 (tlw.), 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 
33/1, 34/1 (tlw.) und 35/1 (tlw.), Flur 7, Gemarkung Stolzenburg.

Der Entwurf des B-Planes Nr. 2 „Solarpark Stolzenburg“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
und der dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht und die nach 
Einschätzung der Gemeinde Schönwalde wesentlichen bereits vorlie-
genden Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen und der 
Inhalt dieser Bekanntmachung werden auf den Internetseiten der Ge-
meinde Schönwalde und der Stadt Pasewalk unter Bekanntmachungen/
Bekanntmachungen 2024/B-Plan Nr. 2 „Solarpark Stolzenburg“ – Öff ent-
lichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.07.2024 
– 23.08.2024 veröff entlicht und über das Bau- und Planungsportal Meck-
lenburg-Vorpommern (Bauleitplanserver M-V) zugänglich sein.
Zusätzlich liegen die Unterlagen in der Zeit vom 08.07.2024 –
23.08.2024 im Rathaus der Stadt Pasewalk, Haußmannstraße 85, im
2. Obergeschoss (Fachbereich Bau) zu den Öff nungszeiten:

montags  09:00 – 12:00 Uhr 
dienstags  09:00 – 12:00 Uhr  14:00 Uhr – 18:00 Uhr
donnerstags  09:00 – 12:00 Uhr  13:00 Uhr – 15:30 Uhr
freitags  08:00 – 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öff entlich aus. 

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar und liegen zur 
öff entlichen Einsichtnahme aus:

* Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern vom
29.12.2023

* Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vom
24.08.2023

* Landesamt für Kultur- und Denkmalpfl ege MV vom 13.07.2023
* Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 29.08.2023

- SG Bauleitplanung/Denkmalschutz
- SG Denkmalpfl ege
- SG Naturschutz
- SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz
- SG Wasserwirtschaft

* Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“ vom
28.06.2023

* Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nord vom 30.08.2023
Aus dem Umweltbericht, den Fachgutachten und -beiträgen sowie den
umweltbezogenen Stellungnahmen sind folgende umweltbezogene In-
formationen verfügbar:

Angaben zum Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und 
der Bevölkerung
* zur Bestandsbeschreibung und -bewertung, zur Vorbelastung und

zu den Auswirkungen des Vorhabens, mit Hinweisen auf die beste-
hende Vorbelastung durch das angrenzende Umfeld;

* zur Funktionsausprägung von Wohn- und Erholungsfunktionen des
Plangebietes und seiner näheren Umgebung;

* zu möglichen Auswirkungen durch Blendwirkungen;
* zu Auswirkungen auf die Erholungs- und Freizeitfunktion der sied-

lungsnahen Freifl ächen bzw. der Räume mit lokaler Erholungseig-
nung;

Angaben zu den Schutzgütern Pfl anzen, Tiere und biologische Viel-
falt
* zur Bestandserfassung und -bewertung der planungsrelevanten Ar-

tengruppen Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Fledermäuse und Ere-
mit sowie Ausführungen zu Schutzgebieten, Biotopen und Gehöl-
zen, der biologischen Vielfalt und zum Baumbestand im Plangebiet

* zu Vorkommen und der Betroff enheit prüfungsrelevanter Arten im
Plangebiet und in der angrenzenden Umgebung des Plangebietes
(50 m zur Erfassung aller Brutvogelarten, 300 m zur Erfassung von
Großvogelarten (z. B. Kranich, Greifvögel), 50-500 m zur Erfassung
der Amphibienfauna, Reptilienfauna und Fledermäuse);

* zu den baubedingten Auswirkungen des Vorhabens (Errichtung und
Rückbau);

* zu den anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorha-
bens;

* zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für den Eingriff  (Biotop-
funktion, Sonderfunktionen der Fauna);

* zu Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen hinsichtlich des
allgemeinen Schutzes wildlebender Tiere und Pfl anzen sowie
des besonderen Artenschutzes (Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen für Brutvögel, wie z. B. extra breite Reihenabstände,
Einrichten einer ökologischen Baubegleitung, Extensivierung von
Intensivgrünland, Bodenfreiheit der Einfriedung der Anlage, Re-
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gelungen zur Durchführung der Baumaßnahme zum Schutz von 
Brutvögeln und Fledermäusen, Ausschluss einer Beleuchtung der 
Photovoltaik-Freiflächenanlage)

Angaben zu den Schutzgütern Fläche und Boden
* zur Bestandsbeschreibung und -bewertung, zur Vorbelastung und 

zu den Auswirkungen des Vorhabens mit Hinweisen zum Vorkom-
men von Geotopen, u. a. mit Ausführungen zu den Bodeneigen-
schaften und Bodenverhältnissen im Plangebiet sowie zur Leis-
tungsfähigkeit des Bodens;

* zu Auswirkungen des Vorhabens durch die vorübergehend baube-
dingten und zur anlagenbedingten Inanspruchnahme der Böden im 
Plangebiet;

* zu Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen im Hinblick auf die 
durch die Planung durchgeführte mögliche Versiegelung (Verwen-
dung versickerungsfähiger Oberflächenmaterialien beim Wegebau)

Angaben zum Schutzgut Wasser
* zur Bestandsbeschreibung und -bewertung, zur Vorbelastung und 

zu den Auswirkungen des Vorhabens, u. a. mit Ausführungen zu 
den Grundwasserverhältnissen;

* zu Wasserschutzgebieten im Plangebiet und der näheren Umge-
bung;

* zu Oberflächengewässern im Plangebiet und der näheren Umge-
bung (verrohrtes Fließgewässer 2. Ordnung);

* zu Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsfunktion im Hin-
blick auf die durch das geplante Vorhaben im Vorfeld durchgeführ-
ten Entsiegelungsmaßnahmen und die durch den Plan zugelassene 
Versiegelung bzw. Teilversiegelung;

* zu Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen im Hinblick auf die 
durch den Plan mögliche Versiegelung von Flächen (Verwendung 
versickerungsfähiger Oberflächenmaterialien beim Wegebau)

Schutzgüter Klima und Luft
* zur Bestandsbeschreibung und -bewertung, zur Vorbelastung und 

zu den Auswirkungen des Vorhabens, u. a. mit Ausführungen zum 
kleinräumigen Klimagefüge im Plangebiet;

* zur Luftgüte und lufthygienischen Belastung durch Schadstoff- und 
Staubemissionen;

* zu Auswirkungen für das Klima und die Luftgüte

Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild
* zur Bestandsbeschreibung und -bewertung und zu den Auswirkun-

gen des Vorhabens;
* zur Darstellung der landschaftsästhetischen Wertigkeit des Plange-

bietes;
* zu Auswirkungen auf die Landschaft durch die Umsetzung der Pla-

nung;

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter
* zur Bestandsbeschreibung und -bewertung, zur Vorbelastung und 

zu den Auswirkungen des Vorhabens, mit Hinweisen zum Vorkom-
men von archäologischen Denkmälern und erforderlicher Maßnah-
men vor Baubeginn sowie Auswirkungen in Bezug auf die Planung

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern
* Bewertung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Kumulationswirkungen
* Bewertung der Kumulationswirkungen durch in räumlichen Zusam-

menhang aufgestellte oder in Aufstellung befindliche sonstige Pläne 
und Programme

Angaben zu den Kompensationsmaßnahmen
* Ausführungen zur Kompensationsermittlung und zur Art und zum 

Umfang der gewählten Kompensationsmaßnahmen 
- Umwandlung von Acker in Brachfläche auf rd. 2,3 ha innerhalb 
des Geltungsbereiches 
- Schuldbefreite Übergabe der verbleibenden Kompensationsver-
pflichtung an die Flächenagentur M-V GmbH (Externer Ausgleich)

Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenplan
* Bestandsplan mit Darstellung der erfassten Biotope, der erfassten 

Fauna, der Planung und der Maßnahmen im Maßstab 1:3.000

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes und dessen Begründung können 
während der Veröffentlichungs-/Auslegungsfrist von jedermann Stellung-
nahmen elektronisch an sandra.forejt@pasewalk.de, bei Bedarf auch 
auf anderem Wege, z. B. schriftlich oder zur Niederschrift, abgegeben 
werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 5 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Gemeinde, deren Inhalt nicht kannte und nicht hät-
te kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Bekanntmachung der Gemeinde Schönwalde über die Beteilung der Öffentlichkeit zum Entwurf 
des B-Planes Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ 

Die Gemeindevertretung Schönwalde hat in ihrer Sitzung am 16.05.2024 
den Entwurf des B-Planes Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ beschlossen 
und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Derzeit wird der Planbereich landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Rechtsgrundlagen 
zur Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage geschaffen werden.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Flä-
che von 64,9 ha. Er befindet sich auf 2 Planteilen nördlich und südlich der 
Bahnstrecke Pasewalk-Neubrandenburg, westlich der Gemeindestraße 

Stolzenburg-Dargitz. Der Planteil 1 umfasst das Flurstück 28 der Flur 3, 
Gemarkung Stolzenburg und die Flurstücke 187 (tlw.) und 188 der Flur 
2, Gemarkung Dargitz. Der Planteil 2 umfasst die Flurstücke 177/1 und 
184 der Flur 2, Gemarkung Dargitz, das Flurstück 31, Flur 3, Gemarkung 
Schönwalde sowie die Flurstücke 14 (tlw.) und 32 (tlw) der Flur 3, Ge-
markung Schönwalde. 


